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GGR-Nr. 2020.88 
Aufhebung der Defizitgarantie für das Frauenhaus Winterthur per 1. Januar 2020  

 

 
 
Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung 
vom 21. September 2020 beschlossen: 
 
 
 
 
1. Die Defizitgarantie für das Frauenhaus Winterthur wird rückwirkend per 1. Januar 2020 
aufgehoben.  
 
2. Vom Defizit 2019 in der Höhe von Fr. 44’326 und der Anrechnung des Defizits an die städ-
tische Vorauszahlung in der Höhe von Fr. 41’858 (Stand Saldo Vorauszahlungen per 
31.12.2018) wird Vormerk genommen. Zur vollumfänglichen Deckung des Defizits 2019 wird 
dem Frauenhaus Winterthur der fehlende Restbetrag in der Höhe von Fr. 2’468 überwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 Für den Grossen Gemeinderat 
 Der Ratsschreiber: 
 

  
 
 M. Bernhard 
 
 
 
 

Mitteilung an: 

- Dept. Soziales, Dept. Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle, Finanzkontrolle, Bezirksrat. 
 


